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Migration ist in dieser Stadt eine 
Tatsache
Urban politics of citizenship in der neoliberalen Stadt

Diagnosen wie jene von Frankfurts Oberbürgermeister Wallmann, der die 
(Post‑)Migrant_innen[1] der Stadt noch in den 1980er Jahren als „sozia‑
le Risiken in einem nie dagewesenen Ausmaß“ und „politischen und sozia‑
len Spreng stoff“ (zit. n. Schipper 2013: 159) repräsentieren konnte, trieben 
lange das deutsche Mantra vom ‚Nichteinwanderungsland‘ an. Sein halb‑
herziges politisches Ende spiegelt sich bis heute regelmäßig in „urbanen 
Paniken“, die im Zeichen eines kulturalistischen Integrationsparadigmas 
Teile des transnationalen Alltags deutscher Städte als „Parallelgesellschaften“ 
skandalisieren (Tsianos 2013, Ronneberger/Tsianos 2009). Die heutige 
Integrationsdezernentin der Stadt Frankfurt am Main wurde kurz vor der 
Wahl in ihre Funktion mit einem Ausspruch bekannt, der ein deutlich ande‑
res städtisches Selbstverständnis offenbart: „Migration in Frankfurt ist eine 
Tatsache. Wenn Ihnen das nicht gefällt, müssen sie woanders hinziehen“ 
(Eskandari‑Grünberg zit. n. Topçu 2007). Über das von der Dezernentin ver‑
antwortete Integrations‑ und Vielfaltskonzept der Stadt urteilt Necla Kelek als 
eine prominente Vertreterin des nationalen Integrationsparadigmas[2] dann 
auch in bekannt ‚panischer‘ Manier: „Wer Vielfalt als Tatsache setzt und daraus 
keine Gemeinschaft anstrebt, deutet schlicht das Staatsziel um“ (2011). Das 
Konzept sei eine Gefahr für die „Integration“, weil die Stadt hier das staatliche 
Ziel einer nach „nationaler Identität“ vereinten Gesellschaft aufgebe: 

Der Beitrag rekonstruiert die politics of citizenship aktueller städtischer Inte gra tions pro gram-
matiken. Im Zuge der Anpassung des Integrationsparadigmas an die Logik der ‚unternehme-
rischen Stadt‘ werden nationale Traditionen von Stadtpolitik infrage gestellt. Entsprechende 
Konzepte problematisieren (Post-)Migrant_innen als zu aktivierende Stadtbürger_innen. 
Anstatt diese Beobachtung zu einer negativen Kritik an Neoliberalisierungsprozessen kurz-
zuschließen, schlägt der Beitrag vor, die neuen staatlichen Problematisierungen als (mögli-
cherweise nützliche) Bedingungen für Kämpfe um eine gleichberechtigte Teilhabe in der 
Stadt zu verstehen. Anhand der Genese des Frankfurter Konzepts wird gezeigt, dass unter 
neoliberalen Umständen postnationale wissenschaftliche Konzepte für die Regierung der 
Stadt mobilisiert werden. Damit repräsentiert das Konzept (Post-)Migration als Bestandteil 
einer ‚vielfältigen‘ Normalität – an der sich Stadtpolitik in Zukunft auch politisch messen 
lassen müsste. 
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„Die Verfasser formulieren kein Integrationskonzept, sondern ein 
Programm, das den Migranten ein Leben in Frankfurt nach ihren 
eige nen Vorstellungen ermöglichen soll. […] In diesem Konzept ist 
Inte gration eine Bringschuld [des Staates], und dabei wird weder eine 
nationale Identität noch die Teilhabe an Sprache und Kultur gefordert. 
Dieses Konzept atmet das Ideal des Internationalismus, das alle Völker 
und Nationen globalisiert; Frankfurt als Global City.“ (Ebd.)

Dass Kelek das Frankfurter Integrationskonzept als Gegenstand ihrer Pole‑
mik[3] aus Perspektive des nationalen Integrationsparadigmas wählt, lässt 
aufhorchen. Diese Kritik wird im Folgenden zum Anlass genommen, sich 
die Entwicklung städtischer Integrationspolitiken der vergangenen Jahre 
mit Blick auf Frankfurt noch einmal genauer anzuschauen. 

Feststeht, dass kommunale Integrationspolitiken in den letzten 20 Jahren 
eine Aufwertung erfahren haben. Ein Teil der angewandten Forschung sieht 
in dieser Entwicklung einen „Paradigmenwechsel“ – aus einer frag men tier ten 
Land schaft unterschiedlicher lokalpolitischer Traditionen habe sich ein de‑
zidiertes Politikfeld entwickelt, das mit einem Perspektivwechsel ver bun den 
sei, der nicht nur Integration als zentrale kommunale Aufgabe begreife, son‑
dern auch deren traditionelle ‚Defizitorientierung‘ aufgebe (Häußermann/
Kapphan 2008). Andere Perspektiven sehen im ‚Paradigmenwechsel‘ le‑
diglich eine semantische Volte, mit der kommunale Integrations politik 
an die Erfordernisse einer ‚modernen‘ Verwaltung angepasst werde, mit 
der aber inhaltlich keine substanziellen Veränderungen verbunden seien 
(Bommes 2008). In Beiträgen, die dem Integrationsparadigma dezidiert 
kritisch gegenüberstehen, wurde der ‚Paradigmenwechsel‘ bislang kaum 
diskutiert. Wenn, dann wurden die damit verbundenen neuen Re prä sen‑
ta tionen von ‚kultureller Vielfalt‘ und ‚Potenzialorientierung‘ im Rauschen 
des nationalen Integrationsparadigmas als marginal eingestuft und als 
Funk tionen des neoliberalen ‚Aktivierungsimperativs‘ im Workfare‑Staat, 
als Ökonomisierung des Sozialen (Lanz 2009) oder als ökonomisierende 
Ethnisierung kritisiert (Gutiérrez Rodríguez 2003). 

Der Beitrag[4] nimmt die einleitende, deutliche Kritik des Frankfurter 
Konzepts aus Perspektive des Integrationsparadigmas als Hinweis darauf, dass 
sich ein genauerer Blick auf neue Repräsentationen von (Post‑)Migra tion in ak‑
tuellen Strategien kommunaler Integrationspolitik lohnt. Anstatt sie mit einer 
negativen Kritik an Neoliberalisierungsprozessen kurz zuschließen, richtet sich 
das Interesse im Folgenden darauf, wie sich staatliche Problematisierungen von 
(Post‑)Migration in der Stadt unter neoliberalen Umständen als (möglicherwei‑
se nützliche) Bedingungen für Kämpfe um einen gleichberechtigten Zugang zu 
Arbeit, Bildung, Politik oder Wohnen in der Stadt darstellen. Die grundlegende 
These lautet, dass der Staat in der Stadt lernt, (Post‑)Migration mit anderen 
Augen zu sehen: jenseits der nationalen Norm, als konstitutives Moment der 
‚Vielfalt‘ von Stadtgesellschaft – (Post‑)Migration ist dann keine Kategorie 
mehr, die prinzipiell über die Teilhabe als Stadtbürger_in bestimmen soll. 

Im Kern rekonstruiert der Beitrag also die urban politics of citizenship 
städtischer Integrationsprogrammatiken. Nach einer einleitenden Dis kus‑
sion der nationalen bzw. städtischen Bezugspunkte von citizenship wird 
die in der Bundesrepublik lange dominierende nationale Zurichtung von 
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städtischen Politiken herausgearbeitet. Anschließend wird argumentiert, 
dass die Verlagerung des Integrationsparadigmas auf die Ebene der Stadt die 
Ordnungslogik des Nationalstaats infrage stellt, weil sich Stadtpolitik heute 
im Allgemeinen an neoliberalen Rationalitäten orientiert. Programmatisch 
richten sich Integrationskonzepte wie jenes in Frankfurt dann am Ideal 
der ‚unternehmerischen Stadt‘ aus und begreifen ihre Einwohner_innen 
unabhängig von Staatsbürgerschaft und nationaler Zugehörigkeit als zu 
aktivierende Stadtbürger_innen. Die Genese des Frankfurter Konzepts zeigt 
abschließend, dass unter diesen neoliberalen Umständen wissenschaftliche 
Konzepte wie Transnationalismus, super-diversity oder die global city mo‑
bilisiert und zum Ausgangspunkt einer Beschreibung urbaner, postnatio‑
naler Normalität werden können – an der sich Stadtpolitik in Zukunft auch 
politisch messen lassen müsste. 

Das dem Beitrag zugrundeliegende Projekt[5] analysiert den staatlichen 
Umgang mit (Post‑)Migration in der Stadt aus einer poststrukturalistischen 
Perspektive. Die Analyse städtischer Programme im Anschluss an die Arbeiten 
von Michel Foucault (bspw. Kessl/Krasmann 2005, Rosol 2013) wurde um 
Konzepte der Actor-Network Theory erweitert, um Wissen und Prozesse 
des Verwaltungshandelns in den Blick nehmen zu können (vgl. Dölemeyer/
Rodatz 2010). Empirische Grundlage sind städtische Dokumente, Exper‑
ten interviews mit Verwaltungsmitarbeiter_innen sowie eine dreimona‑
tige teilnehmende Beobachtung im Frankfurter Amt für multikulturelle 
Angelegenheiten.

1. Zwischen Stadt und Nation: citizenship und Stadtpolitik

Die Art und Weise, in der Staatlichkeit in der Moderne zum zentralen 
Mo ment der Organisation von Gesellschaft geworden ist, wird seit dem 
18. Jahrhundert durch die enge Kopplung zweier Ideen bestimmt: Bürger‑
schaft und Nation verschmolzen zum Konzept der Staatsbürgerschaft im 
nationalen Territorialstaat. Der Status der Staatsbürgerschaft regelt nach 
wie vor im Wesentlichen, wer in welcher Form sein Leben innerhalb der na‑
tionalen Grenzen einer Gesellschaft führen kann. In einer Welt globalisierter 
Wirtschaftssysteme, transnationalisierter Gesellschaften und internationa‑
lisierter Politik wird die Funktion dieser Kopplung heute aber zunehmend 
infrage gestellt. Wenn Städte schon immer Orte waren, an denen um neue 
Bürgerschaftsrechte gekämpft wurde, dann wird dort heute ihre nationale 
Form infrage gestellt (Holston/Appadurai 1996: 187f.). Ausgehend von die‑
ser These wurde in den letzten Jahrzehnten der Begriff der urban citizen-
ship diskutiert. Die entsprechende Literatur verwendet einen Begriff von 
citizenship, der das Verhältnis von formalem Status der Staatsbürgerschaft 
und der substanziellen Dimension – also der praktischen Wahrnehmung 
von citizenship in Form sozialer, politischer, ökonomischer und kultureller 
Teilhabe – differenziert (vgl. Lebuhn 2013: 233). 

Für die Diskussion hier ist entscheidend, wie Stadtpolitik aus die‑
ser Perspektive thematisiert wird. Eine erste Variante untersucht sie als 
Gegen stand von Kämpfen um citizenship: Politische Bewegungen fordern 
ihre Rechte mit Bezug auf Gender, Sexualität, Ökologie, Migration oder 
Multikulturalität heute häufig in Städten. Durch die Vielfalt und Hybri di tät 
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von Identitäten, die sich in ihnen sammeln, wird die Artikulation und Durch‑
setzung neuer Rechte hier wahrscheinlicher (Isin/Siemiatycki 1999: 7f.; vgl. 
bspw. Garcia 1996, Holston/Appadurai 1996). Entsprechende Kämpfe be‑
schränken sich nicht auf Fragen des Nutzens der Stadt, sondern richten sich 
gegen jede Form des Ausschlusses vom staatlich zugewiesenen Status oder 
der Entfaltung von citizenship – (post‑)migrantische Kämpfe in diesem Sinne 
wen den sich gegen die nationale Form solcher Ausschlüsse (vgl. Nyers 2010).

Eine zweite Perspektive beschäftigt sich dezidiert mit der Frage, wie 
Stadt po litiken citizenship artikulieren könnten. Wenn Nationalstaaten 
sich zunehmend den ökonomischen Entscheidungen transnationaler 
Unternehmen und inter nationaler Organisationen unterordnen, werden 
Städte auch als lokalstaat liche Einheiten wichtiger. Hier haben Unternehmen 
und Organisationen ihre Standorte und zwischen Städten und transnatio‑
nalen ökonomischen Netzwerken besteht eine direkte wechselseitige Ab‑
hängigkeit. Organisationen und Beschäftigte sind auf materielle und soziale 
Infrastrukturen ebenso angewiesen wie auf öffentliche und private Dienst‑
leistungen. Und Stadtpolitik und ‑verwaltung müssen sie anbieten, vermit‑
teln und vermarkten (Sassen 1991: 323 ff.). Daran anschließend hat Rainer 
Bauböck den Vorschlag gemacht, die Autonomie von Städten als Ver wal‑
tungs einheiten zu stärken, um den Territorialstaat zu postnationalisieren. Im 
Zentrum steht dabei eine Idee von urban citizenship, die auf Anwohnerschaft 
und nicht auf nationaler Zugehörigkeit basiert und auch die Möglichkeit mul‑
tipler Stadtbürgerschaften und der entsprechenden Wahlrechte innerhalb 
nationaler Grenzen und darüber hinaus beinhaltet (Bauböck 2003: 139). 
Interessant wird dieses politikwissenschaftliche Gedankenspiel für die 
Diskus sion hier, weil es Stadtpolitik als Ort der Vermittlung zwischen städ‑
tischen Kämpfen um citizenship und der nationalen Verfasstheit von citi-
zenship einführt – urban citizenship als Ausgangspunkt für die Entwicklung 
einer postnationalen Demokratie, die sich gegen die Imperative nationa‑
ler Souveränität und Homogenität richtet und eine Transformation natio
na ler Iden ti tä ten und nationalistischer Ideologien zum Effekt haben soll 
(ebd.: 157). Aus einer analytischen Perspektive besitzt dieser politische Ideal‑
ent wurf von urban citizenship allerdings keine Plausibilität. Er formuliert 
zwar ein plausibles politisch‑normatives Ideal, artikuliert aber in keiner 
Form die machtvollen, verwobenen und widersprüchlichen Rationalitäten, 
Strategien und Praktiken, die städtisches Regieren empirisch prägen. 

Eine dritte Perspektive analysiert urban citizenship als Teil von Strategien 
und Praktiken städtischen Regierens. So untersucht Nicolas Rose (2000) 
aktuelle urban politics of citizenship vor dem Hintergrund neoliberaler 
Transformationen urbaner Gouvernementalität seit den 1980er Jahren. 
Den Kern dieser Transformation begreift Rose als Veränderung der staat‑
lichen Problematisierung der Ordnung der Stadt. In der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts habe der Traum einer planbaren, rationalen Ordnung der 
Stadt die Regierung städtischen Lebens angeleitet, der im Wesentlichen den 
biopolitischen Ordnungsmustern des Nationalstaats folgte (vgl. Osborne/
Rose 1999: 745). Heute hätten sich hingegen die Regierungsweisen der Stadt, 
das Wissen, auf das diese sich beziehen, und damit die Problematisierungen 
städtischen Lebens vervielfacht. Ziel der entsprechenden Programme sei es, 
Ordnung aus der Vielfalt städtischen Lebens zu schöpfen: „These [programs] 
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seek new ways of harnessing the forces immanent within urban existence: 
they dream of a city that would almost govern itself“ (Rose 2000: 96). Mit 
diesen Transformationen ist eine Verschiebung der urban politics of citizen-
ship verbunden, so Rose weiter:

„This is not a relation of citizen and community in terms of blood, de‑
scent, lineage, tradition, fixity, mechanical solidarity and the like, but 
a relation of identification. […] Citizenship – ceasing to be a kind of 
‚posssesion‘ or simple right of persons – has taken on a relational form. 
Citizenship is as much a capacity to act in relation to the particular cir‑
cumstances of one’s environment, as well as in relation to others, as it 
is a ‚right‘ conferred by the state. If the city is again central here it is in 
that […] – insofar as it is a concrete, localized space – the city can take 
over from the state as the primary reference point of citizenship. This 
transformation from citizenship as possession to citizenship as capacity 
is embodied in the image of the active and entrepreneurial citizen who 
seeks to maximize his or her lifestyle through acts of choice, linked not 
so much into a homogeneous social field as into overlapping but incom‑
mensurate communities of allegiance and moral obligation.“ (Ebd.: 98f.)

Folgt man dieser Argumentation, stellt sich die Stadt auch aus einer analy‑
tischen Perspektive auf Strategien und Praktiken städtischen Regierens als 
Ort einer Transformation der nationalen Organisation von Zugehörigkeit 
dar. Diese Beobachtung einer Verschiebung von urban politics of citizen-
ship wird im Folgenden herangezogen, um zwei Artikulationen von citi-
zenship in Rationalitäten des städtischen Umgangs mit (Post‑)Migration 
in der Bundesrepublik zu differenzieren. Dabei zeigt sich zunächst, dass 
in der Vergangenheit hegemoniale Strategien (Post‑)Migration im Namen 
der Nation problematisiert haben. Die Bürger_innen, für die sie sprechen 
und handeln, sind Staatsbürger_innen, deren Gemeinschaft nach dem in 
Deutschland gültigen Prinzip des ius sanguinis ganz wörtlich und konkret 
„in terms of blood, descent, lineage, tradition, fixity, mechanical solidarity 
and the like“ (ebd.) zu verstehen ist. 

2. Stadtpolitik im Namen der Nation 

Deutsche Stadtpolitiken haben das Verhältnis zu ihrer (post‑)migrantischen 
Be völ ke rung lange Zeit ausschließlich in Begriffen der Staatsbürgerschaft 
praktiziert – für die Bundesrepublik zutreffender: in Begriffen des Ausschlus‑
ses von der Staatsbürgerschaft. Denn im ‚Nichteinwanderungsland‘ war die 
Mög lich keit zur Einbürgerung mit wörtlichem Bezug auf ‚blood, descent, 
lineage, tradition‘ prinzipiell nicht vorgesehen.[6] Aufenthaltsberechtigte 
Aus län der_innen wurden deutschen Staatsbürger_innen zwar in vielen 
Punkten gleichgestellt. Allerdings konnten diese Rechte durch Verwal tungs‑
maßnahmen im Aufenthalts‑ und Arbeitserlaubnisverfahren praktisch jeder‑
zeit entzogen werden, wobei die ‚Zweckmäßigkeitserwägung‘ der Verwaltung 
beispielsweise bei der Durchsetzung des ‚Inländerprimats‘ durch einen ge‑
setzlich fixierten breiten Ermessensspielraum der Verwaltung abgesichert 
wurde (Dohse 1981: 301f.). Das Ausländerrecht steht in seiner Genese aus 
der Ausländerpolizeiverordnung von 1938 (bis 1965 in Rechtsfolge gültig) 
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für eine Traditionslinie staatlichen Zugriffs, der (Post‑)Migration in erster 
Linie als Problem der öffentlichen Sicherheit und Bedrohung der nationalen 
Solidargemeinschaft konstruiert (Karakayali/Tsianos 2002: 252) – diese 
Problematisierung als Gefahr für deutsche Arbeitsplätze, die öffentliche 
Ordnung und die Identität Deutschlands dominierte über alle Konjunkturen 
des deutschen Migrationsregimes hinweg (Green 2006: 115).

Auch für Städte im ‚Nichteinwanderungsland‘ stellte sich (Post‑)Migra tion 
dann lange praktisch ausschließlich als Ordnungsproblem für die staatsbür‑
ger liche Solidargemeinschaft dar. Diese Rationalität artikulierte sich deutlich, 
als sich die (Post)Migration in der Bundesrepublik im Laufe der 1960er Jahre 
ver stärkt der ökonomischen Funktionalisierung des Gastarbeiterregimes ent‑
zog, indem die ‚Gastarbeiter‘ eine Normalisierung ihrer Lebensverhältnisse 
außer halb von Firmenbaracken oder Gastarbeiterwohnheimen und in einem 
sozialen Lebensumfeld anstrebten. Staatliche Strategien verarbeiteten diese 
Entwicklung im Kontext der ökonomischen Krise auf nationaler Ebene durch 
den Anwerbestopp (Karakayali/Tsianos 2002: 254). Die bereits bestehen‑
de (post‑)migrantische Bevölkerung in den Städten wurde in der Folge als 
„Massierung von Ausländern in den Verdichtungsgebieten“ zum „Kernproblem 
der gesamten Ausländerbeschäftigung“ erklärt (Happe 1975, zit. n. Münch 2010: 
276). In Verbindung mit dem nicht vorhergesehenen und als unkontrollierbar 
wahrgenommenen Familiennachzug wurde eine städtische Problematisierung 
von (Post‑)Migration als ‚Überlastung‘ der Infrastruktureinrichtungen und 
des sozialen Gefüges hegemonial (Kara kayali/Tsianos 2002: 255). Konkret 
verband man mit der (post‑)migrantischen Bevölkerung praktisch alle zeit‑
historischen Probleme der Städte: „Wohnungsmangel, Infrastrukturdefizite, 
Originalitätsverluste, Inte gra tions probleme, Überfremdungsangst und 
Umweltschäden“ wurden „mit den rasch ansteigenden Ausländerzahlen in 
Zusammenhang gebracht“ (Ganser 1974: 33). 

Eine ‚Integration‘ der (post‑)migrantischen Bevölkerung wurde – wenn 
über haupt – nur auf Zeit und im Namen des Schutzes der autochthonen 
Bevölkerung der Städte konzipiert und stellte sich als ausländerpoli tisch 
gerahmte, soziokulturelle staatliche Fürsorge ein, die häufig von Stra te gien 
der Rückkehrförderung begleitet wurden (Lanz 2009: 105). In der Bun‑
des republik änderte auch die in den 1980er Jahren aufkommende Multi‑
kul tu ralismusdebatte wenig an dieser grundsätzlichen Hegemonie – über 
weite Strecken blieb sie auf einen „feuilletonistischen und folkloristischen 
Einschlag“ reduziert und schrieb sich kaum in staatliche Politiken ein (Au‑
mül ler 2009: 198). Im Allgemeinen waren die 1990er Jahre eher durch eine 
Ver stärkung der Rhetorik des ‚Nichteinwanderungslandes‘ geprägt: Die 
rassistischen Pogrome und Morde unter anderem in Rostock‑Lichtenhagen 
und Mölln gingen einher mit politischen Debatten um ‚Flüchtlingsflut‘ 
und ‚Asylmissbrauch‘ und führten schließlich zur faktischen Abschaffung 
des Asylrechts im sogenannten Asylkompromiss (Reimer 2013: 32). Die 
Reformen des Ausländerrechts ab Ende der 1990er Jahre bis zur Einführung 
des neuen Zuwanderungsrechts im Jahr 2005 wurden von Debatten um eine 
‚deutsche Leitkultur‘ (Hentges 2002) und der wachsenden Dominanz eines 
antimuslimischen Rassismus flankiert (Attia 2007). 

So waren mit den Reformen des Zuwanderungs‑ und Ausländerrechts 
zwar auch neue Selbstbeschreibungen der Bundesrepublik als von kultureller 
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Vielfalt geprägtes Land, internationaler Wirtschaftsstandort und weltoffe‑
ne Nation verbunden. Im Kern beinhaltete dies aber keine systematische 
Öffnung, sondern die politische Gestaltung des Umgangs mit der bestehen‑
den (post‑)migrantischen Bevölkerung. Das deutsche Selbstverständnis 
verschob sich also weniger zum ‚Einwanderungsland‘ als vielmehr zum 
‚Inte gra tionsland‘ und konservierte damit die Tradition eines rassisti‑
schen Misstrauens gegenüber einem großen Teil seiner (post‑)migranti‑
schen Bevölkerung (Meier‑Braun 2013: 18ff.). Im Kern der systematischen 
Einführung des Integrationsparadigmas stand die Fortschreibung eines es‑
sentialistischen Kulturverständnisses – mit dem in diesem Kontext etablier‑
ten Begriff des ‚Migrationshintergrundes‘ wird die „nicht‑deutsche kulturelle 
und nationale Herkunft bis zum Nimmerleinstag“ fortgeschrieben und daran 
ein zu bearbeitendes Integrationsdefizit gekoppelt (Hess/Moser 2009: 13). 
Mit dieser spezifischen Aufforderung zum ‚lebenslangen Lernen‘ wird auch 
die Anpassung der Integrationspolitik an den Umbau der Bundesrepublik 
vom Welfare‑ zum Workfare‑Staat deutlich, dessen zentrales Prinzip das 
‚Fordern und Fördern‘ aller – jedoch besonders der als defizitär definierten 
– Subjekte ist (ebd.: 11).

Auf der städtischen Ebene wurden neuerliche Schreckensmeldungen der 
scheiternden Integration nun zunehmend mit dem ‚islamischen Kulturkreis‘ 
in Verbindung gebracht – die Rede war von ‚ethnischen Enklaven‘ und ‚Pa‑
rallel gesellschaften‘, von ‚Familienclans‘, ‚Ehrenmorden‘ und ‚Zwangs ehen‘ 
(ebd.: 12). Insofern verwundert es wenig, wenn Stefan Lanz am Beispiel 
Berlins auch aktuell noch einen differenziellen Integrationsdiskurs als prä‑
gend identifiziert, der im Wesentlichen dem bislang diskutierten „traditio‑
nellen deutschen Modell“ folgt und Integration in den Dienst des „historisch 
hege mo nialen Konzepts der deutschen Nation als Abstammungs‑ und Kultur‑
ge meinschaft“ stellt (2009: 109). Entsprechende stadtpolitische Diskurse 
fungie ren bis heute in „Verteidigung der Gesellschaft“ (Foucault 2001), 
als lokalstaatliche Durchsetzung der rassistischen Solidargemeinschaft im 
„national‑sozialen Staat“ (Balibar 2001: 9, vgl. Rodatz 2012: 74ff.)

3. Integrations- und Vielfaltspolitik in der ‚unternehmeri-
schen Stadt‘

Im Folgenden wird argumentiert, dass aktuelle integrationspolitische Stra‑
tegien sich als urban politics of citizenship verstehen lassen, die von der bislang 
geschilderten Konzeption von Stadtpolitik im Namen der Nation abweichen. 
Ausgangspunkt der Überlegungen ist die Neueinführung sogenannter strategi‑
scher Integrationskonzepte – mittlerweile verfügen 90 Prozent der deutschen 
Großstädte über entsprechende Dokumente (Gesemann et al. 2012: 40). 
Diese erfolgreiche Mobilisierung von Städten zu einer konzeptionellen 
Neu aufstellung ihrer Integrationspolitiken wurde durch Stan dardi sie rung 
und interkommunalen Austausch organisiert. Sie lässt sich als konzertierte 
Verlagerung von Integrationspolitik auf die Ebene Stadt verstehen, in deren 
Verlauf eine Reartikulation des Integrationskonzepts ent lang neo li beraler 
Rationalitäten der „unternehmerischen Stadt“ (Harvey 1989, s. u.) zu beob‑
achten ist. Zwar ist der interkommunale Austausch weder an sich neu noch 
notwendig neoliberal (Clarke 2012). Jedoch wird er im Feld kommunaler 
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Integrationspolitiken (wie in anderen Bereichen auch) durch Technologien 
des Vergleichs, des Benchmarkings, der Identifikation von Best Practices und 
deren Vermarktung als „fast policy regime“ (Peck 2001: 452) strukturiert, 
deren Ergebnis häufig die Implementation neoliberaler Politiken ist (Pütz/
Rodatz 2013: 176).

Kern der Mobilisierung von Integrationskonzepten ist die Überführung 
von Integrationspolitik in neue Steuerungsmodelle – Integrationspolitik 
soll „im Design moderner Verwaltung“ praktiziert werden, also als Inte gra‑
tionsmanagement auf Grundlage strategischer Konzepte, deren Eta blie‑
rung durch „Evaluation und Monitoring auf der Grundlage von definier
ten Indikatorensets“ überwacht wird (Bommes 2008: 164). Die zugrun de 
liegenden Steuerungsideen verlaufen im Wesentlichen entlang der Linien 
allgemeiner Verwaltungsreformen. In der Bundesrepublik werden städti‑
sche Bürokratien seit den 1990er Jahren mit den Schlagworten Ergeb nis‑
orientierung, Globalbudgets, Leistungsmessung, Wettbewerb und Control‑
ling reorganisiert. Anstatt politische Ziele in die Zuteilung von Personal‑, 
Finanz‑ und Sachmitteln zu übersetzen und die Verwaltung ihr Werk ver‑
richten zu lassen (Inputsteuerung), werden die zu erreichenden Ergebnisse 
in Form von strategischen Zielen und Produktkatalogen formuliert und der 
Weg der Realisierung dieser Ergebnisse durch ein neues Berichtswesen, 
Leistungsindikatoren und darauf bezogene Budgets überwacht. Weil die 
öffentliche Verwaltung dabei einer unternehmerischen Logik unterwor‑
fen wird und unter Kostendruck um Investitionen, Arbeitsplätze und 
Steuer einnahmen konkurriert, stellen diese Reformen keine ‚neutralen‘ 
Modernisierungsmaßnahmen dar. Zentraler Effekt dieser Logik ist, dass 
politische Fragen auf Kostenüberlegungen reduziert werden – sie lässt sich 
insofern als „neoliberale Neuordnung städtischer Verwaltungen“ verstehen 
(SilomonPflug/Heeg 2013, vgl. Lebuhn 2010). 

Der Kontext solcher Steuerungsmodelle ist aus politökonomischer bzw. 
regulationstheoretischer Perspektive im Anschluss an David Harvey (1989) 
auf den Punkt gebracht worden. Sie sind einerseits durch den Abbau staat‑
licher Interventionsmöglichkeiten (Deregulierung), fiskalische Restriktion 
(Austerität) und den Rück‑ bzw. Umbau sozialer Sicherungssysteme gekenn‑
zeichnet. Andererseits beinhalten sie den Aufbau neuer Strategien, mit denen 
staatliche Gestaltungsmacht auf lokaler Ebene wiedererlangt werden soll. 
Städte würden in der Folge nicht nur als subnationale staatliche Einheiten 
in eine neue, relative Autonomie gedrängt, sondern als ‚unternehmerische 
Stadt‘ für die lokale ökonomische Entwicklung verantwortlich gemacht 
und einem neuen, nationalen und transnationalen Standortwettbewerb 
ausgesetzt (vgl. Brenner 2003: 214). Aus gouvernementalitätsanalytischer 
Perspektive sind die mit diesen Neuordnungsprozessen verbundenen 
Regierungstechnologien als Implementation neoliberaler Rationalitäten 
auf der städtischen Ebene hinsichtlich der damit verbundenen Macht‑ und 
Subjektivierungsformen beschrieben worden (bspw. Kessl/Krasmann 2005, 
Rosol 2013; konkret zur ‚unternehmerischen Stadt‘ Schipper 2013). 

Im Anschluss an diese Argumentationen lässt sich zeigen, dass aktuelle 
städtische Integrationskonzepte jene urban politics of citizenship in der 
unternehmerischen Stadt artikulieren, die oben mit Rose vorgestellt wur‑
den. Die Anbindung an die Funktionsbedingungen der unternehmerischen 



Rodatz 43

Stadt lässt sich in vier zentralen Strategien identifizieren, die wir an an‑
derer Stelle empirisch vorgestellt haben (vgl. Pütz/Rodatz 2013): Die 
Konzepte problematisieren die vergangene ‚Defizitorientierung‘ und kon‑
zipieren (Post‑)Migration als konstitutiven Bestandteil der Stadt, dessen 
schöpferische Kraft freigelegt werden müsse (1); mit diesem Ziel müsse 
Integrationspolitik von einer ‚ausländerpolitischen‘ Sonderaufgabe zu einer 
städtischen Querschnittsaufgabe entwickelt werden (2); in der Konsequenz 
gelten dann der Ausbau kommunalpolitischer Integrationsnetzwerke (3) 
und die Fokussierung von Integrationspolitik auf den Sozialraum als in‑
haltliche Voraussetzungen einer erfolgreichen Steuerung (4). Entgegen der 
These, dass die Anpassung städtischer Integrationspolitiken an das „Design 
moderner Verwaltung“ keine wesentliche inhaltliche Neuausrichtung mit 
sich bringe (Bommes 2008: 164), lässt diese sich entlang der Strategien der 
Potenzial‑, Netzwerk‑ und Sozialraumorientierung als Artikulation von ak‑
tivierenden Macht‑ und Subjektivierungsformen analysieren. 

Wenn den Kommunen als unternehmerische Stadt eine neue Ver ant wor‑
tung für die Aktivierung ihrer Bürger_innen unter der Prämisse des ‚For derns 
und Förderns‘ zugesprochen wird, dann äußert sich dies als Subjek ti vie‑
rungs verhältnis, das als neosoziale Responsibilisierungsstrategie beschrie‑
ben worden ist: Soziale Rechte werden damit an die Selbstverantwortung 
der Individuen geknüpft. Entsprechende Strategien suchen ihr Klientel 
im Rückgriff auf sein soziales und ökonomisches Kapital zur aktiven und 
‚selbst verantwortlichen‘ sozialen, ökonomischen, kulturellen und politischen 
Gestal tung des eigenen Lebens zu aktivieren (Kessl/Krasmann 2005: 234). Als 
Re gie rungs strategie knüpfen sie den erweiterten Raum zur Selbstentfaltung 
ihrer Subjekte an die Erwartung, dass dieser selbstständig in einer Weise 
genutzt wird, die zumindest keine Kosten verursacht und im besten Fall ‚pro‑
duktiv‘ ist. Die Strategien führen also nicht weniger, sondern in einer Weise, 
die die Notwendigkeit sozialpolitischer Interventionen zu minimieren sucht. 
Auch der Staat dieser Strategien ist nicht ‚weniger‘, sondern ‚anders‘: Ein 
Staat, der die Selbstführungskompetenzen seiner Bürger_innen fördert, kon‑
trolliert und im Fall der Abweichung sanktioniert (Bröckling et al. 2000: 26).

Diese Strategie übersetzt sich integrationspolitisch zunächst in die Poten-
zial orientierung – und ist mit Blick auf die Vergangenheit einer Regierung 
der Stadt im Namen der Nation voraussetzungsvoll. Strategien, die auf die 
Stär kung der Stärken ihrer Klientel zielen, müssen schließlich zunächst ein‑
mal lernen, diese Stärken auch zu erkennen. Die Potenzialorientierung äußert 
sich in den städtischen Integrationskonzepten dann auch nicht nur als neue 
Pers pek tive (Pütz/Rodatz 2013: 117), sondern als dezidierte Kritik der ‚defi‑
zitorientierten‘ stadtpolitischen Vergangenheit. Selten wird diese Bedeutung 
so deutlich expliziert wie im Beispiel des Konzepts der Stadt Leipzig: 

„Während lange Zeit in der Bundesrepublik aus einer eher problem‑ 
und defizitorientierten Sichtweise heraus agiert und dementspre‑
chend die Integrationsarbeit im Sozialressort verortet wurde, setzt 
sich in den letzten Jahren mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass 
Integrationspolitik angesichts der demografischen Realität und der 
Globalisierung der Wirtschaft auch die Potenziale von Migration 
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benennen, entsprechend würdigen und als Bereicherung für die kom‑
munale Entwicklung verstehen sollte.“ (Stadt Leipzig 2006: 9f.)

Die Strategie der Potenzialorientierung artikuliert eine veränderte poli‑
tische Repräsentation von (Post‑)Migration als Teil der zu aktivierenden 
Bürger_innen der unternehmerischen Stadt. Besonders deutlich artikuliert 
sich diese Strategie in Städten, die sich selbst als globaler Standort vermark‑
ten und dabei ihre ‚kulturelle Vielfalt‘ als funktionale Notwendigkeiten und 
Zeichen einer erfolgreichen, transnational vernetzten städtischen Ökonomie 
und Gesellschaft repräsentieren:

„‚Vielfalt bedeutet Stärke‘ – dieser Grundsatz einer modernen Unter‑
nehmenskultur gilt besonders in Berlin. Migrantinnen und Migranten 
tragen zu dieser Stärke wesentlich bei. […] Berlin ist nicht nur im Kampf 
um Investitionen ein Global Player, sondern auch im Wettbewerb um 
kluge und aktive Menschen.“ (Stadt Berlin 2007: 1)

Nicht alle untersuchten Konzepte nutzen die Semantik der ‚Vielfalt‘ so zentral 
oder koppeln sie so eindeutig an die neoliberale Strategie des „Diversity‑
Managements“ und dessen enge „ökonomische Logik“ (Aretz 2004). Aber 
alle untersuchten Konzepte leiten den Handlungsbedarf nicht mehr maßgeb‑
lich aus den vermeintlichen Defiziten von (Post)Migrant_innen ab, sondern 
aus ihrem Potenzial für die Selbsteingliederung und die Entwicklung der 
Stadt insgesamt.

Auch in der Strategie der Netzwerkorientierung zeigen sich Steuerungs‑
tech niken der Responsibilisierung. Der grundsätzliche Kontext dieser Stra‑
te gie wird für die Regierung der Stadt unter dem Begriff urban governance 
gefasst. In Abgrenzung zu hierarchischen Steuerungsmodellen (urban 
government) etabliert sich demnach seit den 1980er Jahren im Rückgriff 
auf Effizienz‑ und Innovationsargumente eine neue Arbeitsteilung des 
Regierens in Form strategisch gesteuerter netzwerkförmiger Abläufe. Im 
Zuge dieser Logik sollen durch strategische Anreize autonome ‚Partner‘ des 
Regierens hergestellt  und mobilisiert werden, mit dem mittelbaren Ziel, 
bestehende Ressourcen vor Ort im Sinne einer Selbstintegration zu nutzen 
(Rose 2000: 96f.). Vor diesem Hintergrund beziehen sich Verwaltungen posi‑
tiv auf die soziale, ökonomische oder kulturelle Vielfalt der Stadtgesell schaft, 
begreifen auch (post‑)migrantische Differenzen als Organisationsressour‑
cen und fördern die Selbstorganisation. In den Fokus der integrationspo‑
litischen Netzwerkorientierung geraten dann auch (post‑)migrantische 
Organisationen (bspw. Kulturvereine und religiöse Zuwanderergemeinden), 
deren gesellschaftliche Partizipation im Namen der Multiplikation der 
Selbstführungskräfte gefördert werden soll (Pütz/Rodatz 2013: 171). 

Die Strategie der Sozialraumorientierung von Integrationspolitik lässt 
sich als neosoziale Form der Territorialisierung begreifen, die ebenfalls 
auf eine – räumlich spezifische – Aktivierung produktiver Netzwerke oder 
Communitys setzt (Kessl/Krasmann 2005: 236). Die Folge für die Regierung 
von (Post‑)Migration zeigt sich in den Integrationskonzepten zunächst als 
Aufgabe der pauschalen raumordnungspolitischen Problematisierung von 
(Post‑)Migration. Ziel der Stadtpolitiken im Namen der Nation war eine 
‚ethnisch‘ durchmischte Stadt; als Zeichen ihres drohenden Scheiterns 
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wurden deshalb stets sichtbar (post‑)migrantisch geprägte Viertel als 
‚Ausländerkonzentrationen‘, ‚Ghettos‘ oder ‚Parallelgesellschaften‘ ausge‑
macht (Ronneberger/Tsianos 2009). In den Integrationskonzepten wird 
die Kritik an dieser Zielstellung der Politik zum Ausgangspunkt neuer 
Interventionsformen (vgl. Pütz/Rodatz 2013: 171f.). Dabei wird Segregation 
als Mittel zur Entfaltung einer produktiven, aber riskanten lokalen Ver‑
gemeinschaftung konzipiert. In dieser Vorstellung bergen also (post‑)mig‑
rantische Gemeinschaften, etwa in Form ‚ethnischer Netzwerke‘, einerseits 
Ordnungspotenzial, das für soziale, kulturelle und politische Partizipation 
nutzbar gemacht werden kann. Auf der anderen Seite werden sie weiter‑
hin als drohende ‚Parallelgesellschaften‘ und Formen einer unproduktiven 
Vergemeinschaftung problematisiert. Positive wie negative sozialräumliche 
Repräsentationen von (Post‑)Migration werden dabei grundsätzlich an die 
Aktivierungsstrategien der quartiersbezogenen Stadtteilentwicklung ange‑
schlossen: Die Bewohner_innen der Stadtteile sollen selbst aktiv werden 
und ‚Verantwortung‘ für ihre Lebenssituation übernehmen. Gefordert und 
gefördert wird dann, Teil einer sichtbaren lokalen Gemeinschaft zu sein, 
die zur Wertschöpfungskette der Stadt beiträgt. Andernfalls wird man als 
unproduktive oder nichtvernetzte „Anti‑Bürger_in“ (Rose 2000: 103) zur 
Gefahr für eben diese Wertschöpfungskette erklärt (vgl. Rodatz 2012: 191). 

Zusammenfassend lassen sich die in den Konzepten formulierten Stra‑
te gien – im Kontrast zu den Ausführungen im zweiten Abschnitt – als Ver‑
schiebung des städtischen Umgangs mit (Post‑)Migration und damit als 
veränderte urban politics of citizenship beschreiben. Die Programme insze‑
nieren (Post‑)Migration als konstitutives Moment von Stadtgesellschaft und 
richten sich damit an einem Zugehörigkeitsmodell aus, das sich mit Rose 
als Stadtbürgerschaft verstehen lässt. Für die unternehmerischen Subjekte 
dieser Programme ist es ‚rational‘, wenn sie ihre spezifischen (auch: (post)
migrantischen) Ressourcen nutzen, solange sie damit zur Ordnung der Stadt 
beitragen. In diesem Sinne verschiebt sich die Beziehung von citizenship 
und (Post‑)Migration in der Stadt: von der Bedeutung als Abweichung von 
der nationalen Gemeinschaft der Staatsbürger_innen hin zum Bezug auf 
das Ideal der aktiven Stadtbürger_in, um deren (Selbst‑)Führung sich die 
Programmatik dreht. Die unternehmerische Stadt ist nicht mehr die Stadt 
der rassistischen Solidargemeinschaft, in der es den sozialen Frieden der 
deutschen Abstammungsgemeinschaft vor der (Post‑)Migration zu schützen 
gilt – es ist die Stadt der zu Ertüchtigenden. Die Demarkationslinie dieser 
Pro gramme verläuft nicht mehr prinzipiell entlang ethnisch‑nationaler 
Kate gorien, sondern in Begriffen der Aktivierbarkeit, und insofern hat die 
pau schale Unterscheidung zwischen Deutschen und (Post‑)Migrant_innen 
hier keine Funktion mehr. 

4. Was Neoliberalismus auch kann: No integration!

Wenn diese aktuellen Strategien städtischer Integrationspolitik Zugehörig‑
keit jenseits der essentialistischen Linien des nationalen Narrativs von Blut 
und Abstammung, Tradition und Kultur (Rose) artikulieren, dann nicht, 
um die Stadt als „homebase for cosmopolitan democracy“ zu entwickeln, 
wie es Bauböck (2003: 157) vorgeschlagen hat. Sie tun es vielmehr aus einer 
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ökonomischen Rationalität heraus, in deren Zentrum das Bild aktiver und un‑
ternehmerischer Stadtbürger_innen steht, die zur Prosperität der Stadt bei‑
tragen sollen. Dennoch richtet sich die Analyse hier abschließend am Beispiel 
des Frankfurter Konzeptes nicht auf neoliberale Integrationspolitik als „re‑
striktives, ökonomistisch verengtes Modell“ (Lanz 2009: 119), sondern auf 
jene Momente, in denen entsprechende städtische Strategien „über Fragen 
von ‚Fördern‘ und ‚Fordern‘ weit hinaus“ gehen (Stadt Frankfurt 2011: 9). 
Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, inwiefern der neoliberale Kontext der 
unternehmerischen Stadt selbst dazu beitragen kann, eine Konzeption von 
Integrationspolitik als „Vielfaltspolitik“ hervorzubringen, die „Einwanderer 
als politische Bürger adressiert“ (Lanz 2009: 119). Lanz grenzt ein solches 
„emanzipatorisches Modell“ (ebd.) dezidiert von der dominierenden Lesart 
im Zeichen des „neoliberal turn“ ab, in der „Integrationspolitik […] nicht mehr 
aus einer sozialpolitischen Perspektive betrieben, sondern als Investition in 
das unternehmerische Subjekt ‚Einwanderer‘ verstanden“ wird (ebd.: 106). 

Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass die Kritik am Neoliberalismus 
häufig von der Tradition der nationalen Form des Sozialen und deren rassis‑
tischen Effekten abstrahiert, wenn sie das Soziale gegen die Ökonomisierung 
ver teidigt. Wenn also (berechtigterweise) kritisiert wird, dass mit dem Über‑
gang zum Workfare‑Staat der sozialpolitische Ausgleich eingebüßt wer‑
de, gerät in Vergessenheit, dass dieser Ausgleich eine nationale Solidarge‑
mein schaft inszenierte, die es vor (Post‑)Migration zu verteidigen galt. Und 
wenn (berech tigter weise) kritisiert wird, dass die responsibilisieren den 
Strategien in der neoliberalen Stadt die sozialen Verwerfungen durch Ökono‑
mi sierung und Pri vatisierung verschleierten, dann wird übersehen, dass 
damit erstmals nicht nur die ‚ethnisch‘ Deutschen als Bürger_innen der 
Stadt angesprochen werden (vgl. Rodatz 2012: 91ff.). Zugespitzt formuliert: 
Während Stadtpolitiken im Wohlfahrtsstaat die nationale Verteidigung 
der Gesellschaft betrieben, wenn sie die soziale Infrastruktur vor der ‚aus‑
ländischen‘ Bevölkerung zu schützen suchten, steht heute mit dem neo‑
liberalen Funktionswandel von sozialem Ausgleich im Allgemeinen und 
mit der Aufwertung der Stadt als unternehmerische Einheit im interna‑
tionalen Wettbewerb die nationale Form dieser Politiken zur Disposition 
– und damit eröffnet der neoliberal turn selbst politische Spielräume für 
eine ‚kosmopolitische‘ Entfaltung von citizenship. Diese Spielräume in den 
Fokus zu stellen, folgt hier dem Vorschlag von James Ferguson, die All‑
gegenwart von Neoliberalisierungsprozessen nicht länger nur mit der ständi‑
gen Wiederholung ihrer (zweifellos richtigen) Kritik zu beantworten, sondern 
zu fragen, was diese Umstände für die Durchsetzung „progressiver“ Politiken 
bedeuten können (2009: 173). Ein solcher Blick könnte lohnenswert sein, 
denn Neoliberalisierungsprozesse sind häufig überraschender, als es der 
Begriff (in vielen ‚kritischen‘ Analysen) vermuten lässt: „[T]his has been 
associated with an evolving, experimental policy repertoire, beset by cont‑
radictions“ (Peck/Theodore 2010: 173).

Eine postnationale Artikulation aktivierender Anrufungen im Zeichen der 
Potenzialorientierung auf Ebene der Stadt müsste sich dann von den Mustern 
des Integrationsparadigmas lösen und stattdessen dezidiert postnationale 
urban politics of citizenship beinhalten. Denn im Kontext des nationalen 
Integrationsparadigmas „erfahren Migrantinnen und Migranten trotz des 
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scheinbaren Bestrebens des neo‑liberalen Staates, sie auf der ökonomischen 
Ebene zu integrieren, immer wieder eine Anrufung als subjectless objects“ 
und „werden als die differenten defizitären Anderen markiert“ (Gutiérrez 
Rodríguez 2003: 174f.). 

Im Mittelpunkt des Frankfurter Konzepts steht eine Repräsentation von 
(Post‑)Migration als potenziell schöpferische Kraft, die auf die Stadt gesell‑
schaft und die Stadtentwicklung in ökonomischer und sozialer Hinsicht be‑
zogen wird und dabei ein Verhältnis wechselseitiger Prägung formuliert. Am 
deutlichsten artikuliert sich diese Konnotation darin, dass das Attribut der 
„Vielfalt als Tatsache“ (Stadt Frankfurt 2011: 15) nicht nur auf bestimmte Be‑
völ kerungsgruppen bezogen, sondern als konstitutives Merkmal der städti‑
schen Gesellschaft insgesamt begriffen wird. Unter diesen Umständen, so das 
Konzept weiter, verändert sich auch die Bedeutung von ‚Integrationspolitik‘ 
als einer „Politik der Vielfalt, die die urbane Realität ernst nimmt“ (ebd.: 12):

„Eine Politik, die wirklich integrieren will, kann nicht mehr nur mit den 
üblichen Kategorien ‚ethnischer‘ oder ‚kultureller‘ Einwanderergrup‑
pen arbeiten, sondern muss die viel komplexere Realität der gesamten 
Frankfurter Stadtgesellschaft im Blick haben: ein Neben‑ und Mit‑
einander sich überkreuzender, sich verändernder, sich weiter aus‑
differenzierender oder auch mischender und neu bildender Milieus.“ 
(Ebd.: 15)

Das Konzept bezieht die Konzeption dieser „komplexen Realität“ aus einer 
wissenschaftlichen Expertise, die im Entwurfsprozess eine „Untersuchung 
der Realität unserer Stadtgesellschaft aus vielfältigen und oft transnationa‑
len Beziehungen und Gruppen“ vorgestellt hatte (ebd.: 10). Diese Expertise 
mobilisierte ausschließlich wissenschaftliche Konzeptionen, deren kleinster 
gemeinsamer Nenner ist, dass sie grenzüberschreitende Migrationen als 
konstitutives Moment von Vergesellschaftung verstehen (s. u.). Die Genese 
dieser Perspektive wird im Folgenden aus der Feldforschung im Frankfurter 
Amt für multikulturelle Angelegenheiten (AmkA) mit Blick auf die spezi‑
fische Artikulation von citizenship im Frankfurter Integrationskonzept 
rekon struiert.

Nach Darstellung der für die Entwicklung des Konzepts anfangs zustän‑
di gen Mitarbeiterin eröffnete auch in Frankfurt der ‚Reformdruck‘ aus 
dem interkommunalen Vergleich den Prozess, allerdings mit Spielraum 
für Abgrenzung zu verbreiteten integrationspolitischen Modellen und Vor‑
bildern anderer Städte: 

„Ab 2007 war also klar, da besteht ein irrer Handlungsbedarf, was 
Frank furt anbelangt. […] Verschiedene Stiftungen, allen voran 
die Bertelsmann Stiftung, haben in dieser Zeit zusammen mit den 
Ministerien begonnen, Instrumente zu promovieren: […] gesteuer‑
te Integration, durch Konzepte und Monitoring. […] Frankfurt hat 
da lange nichts davon gemacht. […] Zu dem Zeitpunkt gab es ja im‑
mer so ein gewisses Schwanken zwischen Integration im Sinne von 
Assimilation und Vielfaltsgeschichten, also immer in unterschiedli‑
chen Ausprägungen, je nach Stadt, je nach Stadtpolitik. Und man hat 
immer unglaublich gerungen um diesen Integrationsbegriff und diese 
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EsserDefinitionen[7] standen immer sehr im Vordergrund bei vielen 
Städten. Und ich habe ein Plädoyer dafür geschrieben, dass wir hier in 
Frankfurt einen ganz anderen Ansatz brauchen, einen ganz anderen 
Blick auf die Stadt. Ich wusste ja auch, dass in der Migrationsforschung 
seit Langem auch völlig andere Perspektiven entwickelt worden waren, 
die hier überhaupt noch nicht angekommen waren in der deutschen 
Integrationspolitik.“ (I 5 13/01)

Zwei Referenzketten sollten den weiteren Prozess also prägen: eine spezifi‑
sche Tradition Frankfurter Integrationspolitik seit Gründung des AmkA und 
neue Entwicklungen der Migrationsforschung.

Das Verständnis einer atypischen Tradition der Frankfurter Inte gra tions‑
politik handelt von der unzeitgemäßen Gründung des AmkA und von seinem 
politischen Selbstverständnis: 

„Die Gründung des Amts fiel ja in eine Zeit, die von einem starken 
Rechtstrend geprägt war. Auch in der Stadtpolitik hieß es: ‚die gehö‑
ren hier nicht her‘, und es wurde irgendwie viel dem Volk nach dem 
Mund geredet und so weiter. […] Es war ja genau die Zeit, als es überall 
Übergriffe gegen Flüchtlinge gab und wir hatten eine Höllenangst, dass 
hier irgendwas in Frankfurt passiert. […] Und in diese Zeit kam dieses 
Multikulti‑Amt und das hat ja auch wie eine Bombe eingeschlagen.“ 
(I 5 13/01)

Das AmkA wurde 1989 von den Grünen in den Koalitionsverhandlungen mit 
der SPD durchgesetzt. Im vorausgehenden Wahlkampf hatte nicht nur die 
NPD mit rassistischen Positionen erfolgreich Stimmen einwerben können. 
Auch die CDU hatte die ‚Ausländerfrage‘ in den Mittelpunkt des Frankfurter 
Wahl kampfs gestellt: Man müsse „zur Kenntnis nehmen, daß es in der Be‑
völ kerung den ‚eindeutigen Wunsch‘ nach einer Begrenzung des Zuzugs 
von Aus län dern und einer Beendigung des Mißbrauchs des Asylrechts“ 
gebe (Mick 1989). In diesem Kontext entstand das AmkA als städtische 
Einrichtung, deren einzige Aufgabe es sein sollte, die Interessen der (post‑)
migrantischen Bevölkerung innerhalb der Stadtverwaltung zu vertreten 
(Aybek/Straßburger 2009, Leggewie 2011). Das Amt trieb durch ein „per‑
suasives Programm“ den Perspektivwechsel der Stadt auf ihre (post‑)mig‑
rantische Bevölkerung voran und implementierte in diesem Sinne Politiken, 
zu denen sehr früh und zentral auch Antidiskriminierungsarbeit gehörte 
(Leggewie 2011). Trotz berechtigter Kritik an technisierenden und pater‑
nalistischen Praktiken des Amts ließen sich bereits diese Entwicklungen 
vor dem Hintergrund des fortbestehenden faktischen Ausschlusses vom 
formalen Status der Staatsbürgerschaft als substanzieller Ausbau von urban 
citizenship verstehen (Welz 1998: 44, vgl. Mestre Vives 1998).

Die Gründung des Amts lässt sich insofern auch als Kontrapunkt zum na‑
tionalen Zeitgeist und damit zur Natur des deutschen Staats verstehen. Und 
„eigentlich ist das, worum wir damals gerungen haben, genau das Gleiche, 
worum man heute immer noch ringt“ (I 5 13/01) – das AmkA wird in diesem 
Narrativ als Versuch gewertet, die staatliche und politische Negation der (post‑)
migrantischen Gesellschaft zu durchbrechen und zumindest für Frankfurt die 
Strukturen an das anzupassen, was da draußen schon längst gelebt würde: „Wir 



Rodatz 49

sind Frankfurter, wir gehören hierher“ (I 5 13/01). Der Griff zum Konzept des 
Multikulturalismus sei aus dieser Perspektive heraus der Versuch gewesen, 
neue Begriffe für eine adäquate Selbstbeschreibung der Stadtgesellschaft zu 
finden. Aus heutiger Perspektive erschienen die ver gangen en Konzeptionen 
des AmkA aber als Versuch, der auch in der Praxis immer wieder offenbarte, 
„wie hilflos wir mit den Begriffen hinterherhinken – bis heute – hinter dem, 
was passiert“ (I 5 13/01). In den 20 Jahren seit Gründung des AmkA hätten sich 
aber „von der Wissenschaftsseite her mehr Back‑up, mehr Instrumentarium, 
bessere Alternativen“ entwickelt (I 5 13/01). Damit wird die Verbindung zur 
zweiten Referenzkette im Prozess der konzeptionellen Neuaufstellung der 
Frankfurter Integrationspolitik deutlich – der Veränderung von Konzepten und 
Begriffen aus der Migrationsforschung, die für Stadtpolitik mobilisierbar sind. 

Wenn im Zitat oben die Fixierung auf „diesen Integrationsbegriff und 
diese EsserDefinitionen“ (I 5 13/01) problematisiert wird, dann ist damit 
die Parallele zwischen staatlicher Regulation von und wissenschaftlicher 
Wissensproduktion zu (Post)Migration angesprochen. Hartmut Essers 
handlungstheoretische Variante der Assimilationstheorie hat nicht nur nach‑
haltig die deutschsprachige Migrationssoziologie geprägt, sein Modell verfügt 
auch über eine „offensichtliche Deutungshoheit innerhalb der staatlichen 
bundesrepublikanischen Integrationspolitik“ (Aumüller 2009: 106) – wie 
im zweiten Abschnitt ausgeführt mit neuem Schwung seit den Reformen 
des Zuwanderungsrechts. ‚Esser‘ lässt sich im Zitat dann als Symbol für 
wissenschaftliche Perspektiven verstehen, die (Post‑)Migration in direkter 
Abhängigkeit zur ontologisierten Form des Nationalstaats konzipieren, denn 
das wissenschaftliche Integrationsparadigma lässt sich als Quintessenz des 
‚metho do lo gischen Nationalismus‘ verstehen (Wimmer/Glick Schiller 2002).

Mit den „völlig anderen Perspektiven“ der Migrationsforschung, die für 
die Entwicklung des Frankfurter Konzepts eine Rolle spielen sollten, sind 
also Arbeiten gemeint, die sich aus der Kritik des methodologischen Nationa‑
lis mus entwickelt haben – postnationale Methodologien zur Beschreibung 
von (Post‑)Migration und Vergesellschaftungsprozessen: allen voran die 
Transnationalismusforschung, neben Perspektiven wie beispielsweise der 
Autonomie der Migration, Hybridität, Kosmopolitismus, (Super)Vielfalt 
und Transkulturalismus (vgl. Hess/Moser 2009: 13). Als ‚postnational‘ las
sen sich diese Perspektiven nicht bezeichnen, weil sie notwendigerweise die 
Rolle von Nationalstaaten und Nationalismus in der Prägung von transna‑
tionaler Migration und Gesellschaften negieren, sondern weil sie die se nicht 
methodologisch voraussetzen. In diesen Perspektiven wird Mi gra tion nicht 
mehr dichotom auf die als Container begriffene ‚Her kunfts gesellschaft‘ oder 
‚Aufnahmegesellschaft‘ reduziert, vielmehr wird (Post‑)Migration als dauer‑
hafter Bestandteil von Vergesellschaftung unter Globalisierungsbedingungen 
begriffen (vgl. bspw. Glick Schiller 2007, Geisen 2010). 

Dem Dreieck aus ‚Reformdruck‘, der spezifischen Tradition der Frankfurter 
Inte  gra tions politik als persuasives Programm gegen die Tradition des 
‚Nicht ein wanderungs landes‘ sowie der damit verbundenen Bezugnahme 
auf neue Perspektiven der Migrationsforschung entsprang also der Prozess 
zur Erarbeitung des Frankfurter Integrationskonzepts. In der Folge wurde 
der Auftakt mit einem wissenschaftlichen Leitbildentwurf gestaltet, für den 
keine gesicherten Expert_innen der angewandten Integrationsforschung 
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nach Frankfurt geholt wurden. Mit den Kulturanthropolog_innen Regina 
Römhild und Steven Vertovec als dezidierten Vertreter_innen postnationaler 
Methodologien und einer Forschung „aus der Perspektive der Migration“ 
(Römhild 2009) wurde die Expertise stattdessen zu einem Versuch, „Begriffe 
aus solchen transnationalen Perspektiven für die Stadtpolitik denkbar zu 
machen“ (I 4 12/10). 

Die Expertise mobilisierte also postnationale Methodologien für eine 
Beschreibung der Stadt der Vielfalt (global city, Transnationalismus, Super‑
vielfalt und Milieus der Vielfalt in Frankfurt, Römhild/Vertovec 2009: 30ff.) 
und artikulierte diese mit bestehenden Diskursen der Integrationspolitik 
sowie der unternehmerischen Stadt in Bezug auf Frankfurt. Dieser 
‚post nationale‘ Auftakt des Frankfurter Prozesses zur Erstellung eines 
Integrationskonzepts war letztlich möglich geworden, weil die Fort schrei‑
bung der devianten Frankfurter Tradition der Integrationspolitik und die 
damit implizierten, in der (deutschen) Migrationsforschung ebenso devi‑
anten ‚ganz anderen‘ Perspektiven im Kontext des neoliberalen Reform‑
drucks auch Distinktionsgewinne versprachen. Das ‚Frankfurter Modell‘ 
hatte der Stadtpolitik schließlich nach dem Abstreifen seiner ‚rebellischen‘ 
grünen Anfänge lange Zeit den Platz als Vorreiterin kommunaler Inte gra‑
tionspolitiken sichern können (Aybek/Straßburger 2009). Den State of the 
Art der Forschung in stadtpolitische Konzepte zu übersetzen, versprach die‑
sen vergangenen Erfolg zu erneuern. Politisch sprach also nichts gegen diesen 
Ver such – die Dezernentin „war erst mal total begeistert“ (I 5 13/01). Im 
weiteren Prozess musste das wissenschaftliche Leitbild an die Erfordernisse 
des interkommunalen Vergleichs und der politischen Durchsetzung in De‑
zer naten und Magistrat angepasst werden (I 4 12/10, I 5 13/01). Trotzdem 
konnten sich die alternativen Referenzketten in den Diskussionsprozessen 
um das Konzept, im Konzept selbst und vor allem als take home message in 
den Präsentationen des fertigen Konzepts durch die Mitarbeiter_innen des 
AmkA und des Dezernats in der Folge artikulieren (I 5 13/01, FN 13/3‑3). 

Das Vorwort der Dezernentin zu dem Konzept beginnt mit der Formu lie‑
rung: „zu Hause zu sein statt integriert“ (Stadt Frankfurt 2011:9; H. d. V.). 
Die Provokation dieses Satzes als Einleitung eines städtischen Inte gra tions-
kon zepts erinnert nicht zufällig an kritische Kommentare und Initiativen 
zum Integrationsparadigma der letzten Jahre: in Frankfurt etwa die „Statt‑
Integration“‑Konferenzen, die das Deutsch‑Türkische Jugendwerk aus‑
richtete (Topçu 2011); im weiteren politischen Feld beispielsweise „no inte‑
gración“ (kanak attak 2002), „Integration? Nein danke!“ (Plattform gegen 
Rassismus 2010) oder „Demokratie statt Integration“ (kritnet 2010), im 
wissenschaftlichen Feld zum Beispiel „No integra tion?!“ (Hess/Moser 2009) 
oder „Vergesellschaftung statt Integration“ (Geisen 2010). Das Grundnarrativ 
des Konzepts – „Vielfalt als Tatsache“ (Stadt Frankfurt 2011: 15) – wird hier 
zur Voraussetzung jedes Sprechens über Integration (und bedeutet dann 
eigentlich auch hier: „Diversity statt Integration“, Terkessidis 2008; H. d. V.).

5. Ausblick

Die zentrale Referenz auf ‚Vielfalt als Tatsache‘ im Frankfurter Inte gra‑
tions konzept stellt sich als programmatischer Bruch mit den alten, 
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nationalen Mustern zwischen rassistischem Ausschluss und kulturalisti‑
schem Integrationsparadigma dar. Dieser Bruch erfolgt im Kontext der 
neoliberalen Rationalitäten, in denen Stadtpolitik sich heute artikulieren 
muss: vom interkommunalen Vergleich über das neue Steuerungsmodell 
bis zum ökonomischen Raster von Stadtpolitik, in dessen Linien sie die 
Bevölkerung der Stadt im Allgemeinen zu ‚aktiven Bürger_innen‘ zu machen 
sucht. Citizenship kann sich in kommunalen Integrationskonzepten (wie im 
Frankfurter Fall) in einer Weise artikulieren, die über ihre neoliberale Genese 
hinausweist, indem (Post‑)Migration als selbstverständlicher Bestandteil 
einer ‚vielfältigen‘ Bürgerschaft repräsentiert wird. Mit dieser Repräsentation 
verändern sich wie gezeigt die urban politics of citizenship – aber das ist 
nicht gleichzusetzen mit einer Veränderung von citizenship als substanzielle 
Teilhabe. 

Eine Beobachtung von Enis Gülegen, Vorsitzender der Frankfurter 
Kommu nalen Ausländer‑ und Ausländerinnenvertretung, zeigt dann nicht 
nur die Möglichkeit einer politischen Referenzierung dieser Politiken im 
Streit für eine gleichberechtigte Teilhabe in der Stadt, sondern auch die 
Ambivalenz, die aus dieser Programmatik für solche Kämpfe entsteht:

„Wir lesen im Monitoringbericht zum Beispiel, dass Migranten in 
Frankfurt für schlechtere Wohnungen höhere Mietzinsen zahlen. […] 
Das ist ein Bericht des Magistrats, es ist nicht irgendein Bauchgefühl, 
was wir als Migranten seit Jahrzehnten sagen – den Eindruck hatten 
wir ja immer. […] Wir müssen immer höhere Mieten zahlen und wir be‑
kommen immer die schlechteren Wohnungen. […] Das Besondere ist 
aber jetzt, dass der Magistrat das sagt. Und da erwartet man natürlich: 
Oh, jetzt wird das in der Stadtverwaltung zum Thema gemacht, alle 
stehen auf und sagen: ‚Wir erlauben nicht, dass die Frankfurterinnen 
und Frankfurter, die vor 30, 40 Jahren hergekommen sind, hier so 
diskriminiert werden.‘ Es ist aber nichts passiert.“ (FN 13/10‑3)

Nach dem Muster des neuen Steuerungsmodells und seiner ‚Pro dukt‑
orien tierung‘ müssten die Ergebnisse des Monitorings in die Steuerung 
der Verwaltung zurückfließen und folglich müssten die diskriminieren‑
den Strukturen des Wohnungsmarktes in Frankfurt offensiv von der Stadt 
zum Gegenstand der Intervention gemacht werden. Im Bereich des Arbeits‑
mar ktes oder der Bildung, für die das Monitoring ebenso diskriminierende 
Strukturen ausweist (Stadt Frankfurt 2012: 64ff. & 106ff.), gilt das umso 
mehr. Denn diese Bereiche wären selbst in der engen Fassung einer ökono‑
mischen ‚Chancengleichheit‘ als Voraussetzung für die Entfaltung der aktiven 
Stadtbürger_innen zentral für Antidiskriminierungsarbeit – es ist aber auch 
hier „nichts passiert“. 

Sarah Ahmed hat eine ähnliche Beobachtung für die Implementation 
von DiversityPolitiken an Hochschulen damit erklärt, dass unter neoli‑
beralen Umständen schon die Erstellung von Konzepten selbst als Erfolg 
verkauft werden kann: „You end up doing the document rather than doing 
the doing“ (2011). Weil sich Politiken im Namen von ‚Vielfalt‘ dann auf das 
‚exzellente‘ Management von Dokumenten beschränken, werden rassis‑
tische Strukturen in der eigentlichen Verwaltungsarbeit ignoriert, selbst 
wenn diese in Konzepten und Monitorings offen thematisiert werden. Aber 
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daraus ist nicht zu schließen, dass die Repräsentation von Vielfalt oder die 
Thematisierung von Diskriminierung als ‚Sonntagsreden‘ abzutun wären. 
Nicht, weil große Hoffnung besteht, dass die Städte dem Versprechen, das 
die Repräsentation der Vielfalt beinhaltet, einfach nachkommen. Aber die 
Abwesenheit entsprechender Interventionen lässt sich durch sie politisch 
skandalisieren, die Dokumente können „Ärger verursachen“ (ebd.: 135). 
Analytisch wäre dann zu klären, wo und wie sie das tun (oder nicht), indem 
man verfolgt, „wie solche Dokumente kursieren, wie sie wandern, wo sie ste‑
cken bleiben“ (ebd.). In politischer Hinsicht unterstreicht das noch einmal das 
Anliegen dieses Textes, die urban politics of citizenship aktueller städtischer 
Integrationspolitiken nicht einfach als neoliberal abzutun. Die Programme 
entstehen in einem neoliberalen Kontext, aber dies steht ihrem Gebrauch 
für Kämpfe um urban citizenship als substanzielle Teilhabe nicht entgegen.

Endnoten

[1] Der Begriff der (Post‑)Migration dient hier der Reflexion der reichlich ungenauen 
(staat lichen) Problematisierung eines Teils der in Deutschland lebenden Menschen, die 
mit Bezug auf ihre (teilweise Generationen zurückliegende) Migrationsgeschichte als 
(defizitäre) Abweichung von der national normierten Gesellschaft konstruiert werden. 
Er verweist dabei auf alternative Entwürfe einer ‚postmigrantischen‘ Gesellschaft (bspw. 
Langhoff 2011, Terkessidis 2013, Yildiz 2010). Alte, neue und andauernde Migrationen 
sind heute alltägliche Realität und prägende Kraft von Vergesellschaftung. Das zeigt 
sich besonders in Städten wie Frankfurt, wo 67 Prozent der unter Sechsjährigen einen 
sogenannten Migrationshinweis haben. Die auch mit diesem Begriff häufig nach wie vor 
verbundene Konnotation der (nationalen) Devianz wirkt dann schlicht absurd – und 
gerät ins Wanken. Der Begriff der (Post‑)Migration markiert hier also auch die These, 
dass die „Turbulenzen im nationalen Behälter“ (Terkessidis 2013) – die Herausforderung, 
die die Bewegung der Migration und der transnationale Alltag laufend für das tradierte 
Selbstverständnis der deutschen Gesellschaft als ‚ethnisches Staatsvolk‘ darstellen – sich 
mittlerweile auch in staatlichen Programmen niederschlagen.

[2] Kelek vertritt eine kulturalistische Islamkritik, aus der sie ableitet, dass der Staat 
‚Inte gration‘ als Forderung der Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft durchsetzen 
müsse (Rommelspacher 2010). Thilo Sarrazins „Deutschland schafft sich ab“ begrüßte 
sie dann auch als „Befreiungsschlag“ (Friedrich 2011: 12). 

[3] Gegen die polemische Überzeichnung der Kritik Keleks argumentiert jedenfalls die 
Integrationsdezernentin (Eskandari‑Grünberg 2011).

[4] Die Argumentation hier wäre ohne die von Sabine Hess und Henrik Lebuhn im März 
2013 veranstaltete Konferenz „Stadt und Migration“ nicht zustande gekommen. Auch 
die Diskussionen im Kontext des Frankfurter Verbundprojekts „Neuordnungen des 
Städtischen im neoliberalen Zeitalter“ (insbesondere mit Iris Dzudzek), im Göttinger 
Labor kritische Migrations und Grenzregimeforschung sowie die Hinweise und äußerst 
konstruktive Kritik der beiden anonymen Gutachter_innen des Textes haben viel zur hier 
formulierten Argumentation beigetragen. Ihnen und der Redaktion von s u b \ u r b a n 
möchte ich danken. Gleiches gilt für die Unterstützung durch Mitarbeiter_innen des 
Frankfurter Amts für multikulturelle Angelegenheiten und deren Offenheit im Rahmen 
der Feldforschung des zugrunde liegenden Projekts.

[5] Siehe www.neuordnungen.info/migrationspolitik (letzter Zugriff am 22.10.2014).

[6] Während die Einbürgerung von sogenannten Statusdeutschen – also Migran t_innen, 
die ihre deutsche „Volkszugehörigkeit“ durch „Merkmale wie Abstammung, Sprache, 
Erziehung, Kultur“ nachweisen können (§6(1) BVFG) – vorgesehen ist, war die 
Einbürgerung von anderen Migrant_innen bis zum Abschluss der Reform des 
Staatsangehörigkeitsrechts 1999 praktisch nicht vorgesehen. Damit waren Generationen 
von im Land lebenden Menschen dauerhaft von der politischen Teilhabe ausgeschlossen 

http://www.neuordnungen.info/migrationspolitik
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(bspw. lag die Einbürgerungsquote in den 1980er Jahren bei 0,3 Prozent der ausländi‑
schen Bevölkerung; Green 2006: 116).

[7] Gemeint sind hier die assimilationstheoretischen Arbeiten des Soziologen Hartmut Esser 
(s. u.).
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„Migration is a fact in this city“: Urban politics of citizenship 
in the neoliberal city

The paper discusses the politics of citizenship articulated in recent city 
strategies of integration policy. As the German paradigm of ‘integration’ 
is being adopted by the ‘entrepreneurial city’, the tradition of national nor-
malization in urban policy loses its function. Corresponding city strategies 
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problematize (post-)migrants as responsible for their self-integration and 
the development of their communities for the benefit of the city. The paper 
suggests to consider the neoliberal context of these urban politics of citizen-
ship not just as a projection for negative critique, but in its potential use for 
substantial gains in urban citizenship. A closer look at the concept of the 
city of Frankfurt reveals that it mobilizes post-national epistemologies from 
the social sciences and develops a representation of the city’s ‘diversity’ that 
may well be used to present political demands.




